
Name: Vorname:

Geburtstag: Geburtsort:

Stadt / Land

Muttersprache Geschlecht:

Verkehrssprache Unterricht in:

Bekenntnis:

Wohnort: PLZ:

Straße:

Tel. (priv.):              / dienstl.:              /

Handy: E-mail:
Am Vormittag unter
folgender Nummer
erreichbar

Mutter:

Beruf *):

Vater:

Beruf: *)

Klasse:

Bildungsgang: £ Hauptschule £ Realschule £ Gymnasium

*) freiwillige Angaben

Name / Vorname:

ev. £       kath. £

Staatsangehörigkeit:

Für welche Schulart wurde ihr Kind empfohlen?

Mädchenname:

anderes Bekenntnis:

Jetzt besuchte Schule:

Wurde eine Klasse wiederholt? / Wenn ja, welche?

Grund- und Gemeinschaftsschule Schwarzenbek
Anmeldung 20___

Falls Eltern geschieden /
Sorgerecht bei:

Name / Vorname:

Ersteinschulung (Jahr und Schule):

   m £         w £

Rel. £     Phil. £

bitte wenden
Ê



Hinweise:

3. Freiwillige Angaben

4. Diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen widerrufen werden.
£

£

Datum

Zur Anmeldung ist unbedingt mitzubringen:

Mitwirkungsrechte nach diesem Gesetz können anstelle der Eltern oder eines Elternteils
nach Satz 1 diejenigen wahrnehmen, denen die Erziehung des Kindes anvertraut oder mit
anvertraut ist, soweit der Schule das Einverständnis der Eltern schriftlich nachgewiesen ist.
Die Mitwirkungsrechte können jeweils von nicht mehr als zwei Personen wahrgenommen
werden.

Auf der Schulhomepage www.gemeinschaftsschule-schwarzenbek.de werden Bilder aus
dem Schulleben veröffentlicht. Falls Sie nicht damit einverstanden sind, dass
gegebenenfalls Fotos dort abgebildet werden, u. a. auch Ihre Tochter/Ihr Sohn, wird um
schriftliche Mitteilung an den Schulleiter der Gemeinschaftsschule gebeten.

2. Schulhomepage und Schülerzeitung:
2. Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos auf der

(Zutreffendes bitte ankreuzen.)

1. Auszug aus § 2 Absatz 5 Schl.-H. SchulG. i. d. F. v. 24.01.2007:

Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind

3. den Aufgabenkreis; die Bestellungsurkunde muss der Schule vorgelegt werden.
3. die Betreuerin oder der Betreuer einer volljährigen Schülerin oder Schüler für
2. des Gesetzes vom 6. Februar 2005 (BGBl. I S. 203).
2. (BGBl. I S.266), zuletzt geändert durch Artikel 3 in Verbindung mit Artikel 4 Abs. 2
2. Elternteils im Rahmen d. §9 Lebenspartnerschaftsgesetz vom 16. Februar 2001

1. sind danach beide Elternteile sorgeberechtigt, wird vermutet, dass jedes
1. die nach bürgerlichem Gesetz für die Person des Kindes Sorgeberechtigten,

Geburtsurkunde, letztes Halbjahreszeugnis, Schulübergangsempfehlung, Bild, vorhan. Lernpläne

2. die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner eines allein sorgeberechtigten
1. Elternteil auch für den anderen handelt.

Zur Erleichterung des Schulbetriebes ist es hilfreich, dass für jede Klasse eine
Telefonliste erstellt wird, um notfalls mittels Telefonkette bestimmte Informationen
zwischen Eltern/ volljährigen Schülern weiterzugeben. Für die Erstellung einer
solchen Liste, die Name, Vorname und Telefonnummer des Schülers/der Schülerin
enthält, und für die Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen Schüler/innen
benötigen wir Ihr Einverständnis.

Sollte eine Anmeldung aus Kapazitätsgründen nicht möglich sein, erhalten Sie
umgehend eine Benachrichtigung.

Unterschrift

Ich bin einverstanden.

Ich bin nicht einverstanden.


